
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/6/30 1Ob649/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1982

Norm

ABGB §918 Ib1

ABGB §1113

ABGB §1118 A1

ABGB §1118 C

Rechtssatz

Auch bei vereinbartem Kündigungsverzicht auf Lebenszeit des Bestandnehmers ist die Aufkündigung des

Bestandvertrages möglich, wenn dem Bestandgeber aus wichtigen, in der Person des Bestandnehmers gelegenen

Gründen die Fortsetzung des Bestandverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Ein solcher Grund kann auch in

unleidlichem Verhalten im Sinne des § 19 Abs 2 Z 3 MG (nun § 30 Abs 2 Z 3 MRG) liegen.
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